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Die wichtigsten Themen auf der Tagesordnung waren: Verfassungsvertrag und Zukunftsdebatte; Erweite-
rung, Außenpolitik, Krisenmanagement; Energiepolitik, Wachstum und Beschäftigung, Binnenmarkt; Fi-
nanzen der Union; Innere Sicherheit; Nachhaltige Entwicklung. EU-intern war das 1. Halbjahr 2006 von
einigen großen horizontalen Themen, wie Wachstum und Beschäftigung, Energie, Migration und Sicher-
heit, geprägt – keine Zeit der Trendwenden oder „Jahrhundertpakete“, aber eine Periode solider Routi-
nearbeit. Außenpolitisch brachte das Semester eine Reihe unerwarteter Herausforderungen, die allesamt
zeigen, dass die Konsolidierung der EU als internationaler Akteur auch in Zukunft eine der großen Her-
ausforderungen bleiben wird. Vor allem in der Energiepolitik und beim Krisenmanagement konnten im 1.
Semester 2006 neue Akzente gesetzt werden.
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Es ist nicht leicht, Bilanz über Prozesse zu
ziehen, die noch im Laufen sind – zumal wenn
sich die Kriterien für diese „buchhalterische
Tätigkeit“ nicht so leicht definieren lassen. Der
britische Europa-Experte Mark Leonard (2005)
betont in seinem Buch mit dem – für einen Bri-
ten unerwartet Europa-optimistischen – Titel
„Why Europe Will Run the 21st Century“, dass
HistorikerInnen die Geschichte des europäi-
schen Integrationsprozesses anders als Medien-
vertreterInnen darstellen: Sie konzentrieren sich
nicht auf die Probleme der Verhandlungs-
prozesse, sondern auf deren Ergebnisse und
kommen damit unter dem Strich zu einer we-
sentlich positiveren Bilanz.

Es mag zu früh sein, sich der „Leonardschen
Brille“ zu bedienen und in die Position künfti-
ger HistorikerInnen versetzen zu wollen. Schon
jetzt fest steht jedoch die Erfahrungstatsache,
dass die Gestaltungsmöglichkeiten eines EU-
Ratsvorsitzes per definitionem begrenzt sind. Er

ist kein Regisseur und darf seine Funktion nicht
als Gelegenheit zur Selbstinszenierung oder –
schlimmer noch – zur Verfolgung nationaler
Interessen missverstehen. Er hat vielmehr den
Auftrag, sich ein halbes Jahr lang um die Ver-
wirklichung des fortlaufenden Arbeitspro-
gramms des Rates zu bemühen und dabei um
Kompromisse zur ganzen breiten Palette der auf
der Tagesordnung stehenden Themen zu ringen,
ob sie nun für seine eigene nationale Agenda
sensibel oder irrelevant sein mögen (Hayes-
Renshaw/Wallace 2006, 133ff.; Hix 2005, 81;
McCormick 2005, 90; Nugent 2006, 205; West-
lake 1995, 49ff.).

Der Großteil der dabei in Rede stehenden
Agenda ist vorgegeben. Schätzungen des Rats-
sekretariats besagen, dass eine Ratspräsi-
dentschaft ihre Tagesordnung nur zu 10–20%
bestimmen kann, was – wenn auch vielleicht
nicht mathematisch erwiesen – der Realität doch
recht nahe kommen dürfte.
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Im vorliegenden Artikel wird der Versuch
unternommen, die „Top Ten“ der Aktivitäten im
1. Halbjahr 2006 wie folgt zusammenzufassen:

1. Verfassung und Zukunftsdebatte
2. Erweiterung
3. Außenpolitik
4. Krisenmanagement
5. Energiepolitik
6. Wachstum und Beschäftigung
7. Binnenmarkt
8. Finanzen der Union
9. Raum der Freiheit, der Sicherheit und des

Rechts
10. Nachhaltige Entwicklung1

Angesichts des Themas dieses Artikels sei
eines schon jetzt vorausgeschickt: Nicht jede
gefundene Lösung verdient schon das Prädikat
„Meilenstein“ und nicht jede offen gebliebene
Frage ist eine „vergebene Chance“: Das Tempo
des europäischen Integrationsprozesses lässt
sich nicht verordnen – auch nicht von der ge-
schicktesten Ratspräsidentschaft. „Es gibt Ge-
zeiten auch für unser Tun“, lässt Shakespeare
seinen Brutus in „Julius Cäsar“ sagen – und das
gilt auch für die Entwicklung von EU-Dossiers,
bei denen die „Gezeiten“ freilich viel mit natio-
nalen Wahlkalendern und der persönlichen Che-
mie des politischen Führungspersonals zu tun
haben.

Über die Vor- und Nachteile der Präsident-
schaftsrotation in der EU ist viel geschrieben
worden. Die Praxis zeigt, dass die theoretisch-
wissenschaftlichen Effizienzüberlegungen zu
dieser Frage meist zu etwas anderen Ergebnis-
sen führen als die „natürlichen“ Reflexe der
amtierenden PolitikerInnen: Letztere wissen,
zumal wenn sie kleinere Mitgliedstaaten vertre-
ten, um die Vorteile des geltenden Systems –
bei allem Bekenntnis zu mehr Effizienz. Dass
jeder Mitgliedstaat einmal an die Reihe kommt,
ist in ihren Augen eine Bestätigung der Gleich-
heit aller Mitgliedstaaten und kann – nicht nur
bei den Ratsmitgliedern selbst und den
MedienvertreterInnen, sondern auch in der Öf-
fentlichkeit – zu einer Art europäischem Wir-
Gefühl beitragen, dessen politische Bedeutung

nicht unterschätzt werden sollte. Bei besonders
schwierigen und sensiblen Themen werden Lö-
sungen mitunter gerade erst dadurch möglich,
dass Vorsitzende unterschiedlicher Mentalitäten,
unterschiedlicher Verhandlungstraditionen und
unterschiedlich starker nationaler Betroffenheit
darangehen, Kompromisse zu finden. Diese
Überlegungen erklären, warum auch das im
europäischen Verfassungsvertrag vorgezeichne-
te neue Vorsitzsystem auf dem Gedanken der
gleichberechtigten Rotation beruht.

1. Verfassung und Zukunftsdebatte

Das Thema hatte im Jahr 2005 wie kaum
ein anderes zur Verschlechterung der europäi-
schen Großwetterlage beigetragen und war des-
halb zu einer Art „Lackmustest“ für den Zustand
der Union schlechthin geworden. Als Österreich
den Ratsvorsitz übernahm, war klar, dass kei-
nerlei Chance auf eine Lösung binnen eines
halben Jahres bestand.

Nichtsdestoweniger musste sich der Rats-
vorsitz mit der allerorts diagnostizierten Ver-
trauenslücke (Göler/Jopp 2006; Diedrichs/
Wessels 2005; Jopp/Kuhle 2005) zwischen der
EU und ihren BürgerInnen auseinander setzen,
um das Terrain für die Behandlung des Themas
zu einem späteren – hoffentlich günstigeren –
Zeitpunkt vorzubereiten. Dabei gelang es ihm
sozusagen, einen „Beitrag sui generis zum Sig-
mund-Freud-Jahr“ zu leisten und das – von
manchen Mitgliedstaaten gewünschte – Ver-
drängen des Verfassungsthemas zu verhindern.

Eine Vielzahl von Veranstaltungen, deren
prominenteste die Konferenz „The Sound of
Europe“2  anlässlich von Mozarts 250. Geburts-
tag war, stellten den spezifischen Beitrag des
österreichischen Vorsitzes zur so genannten
„Reflektionsphase“ über Wesen und Zweck des
europäischen Integrationsprozesses dar. Es war
eine logische Folge dieser Reflexion, dass sich
der Europäische Rat bei seiner Frühjahrstagung3

im Wesentlichen der Frage widmete, welchen
Mehrwert die EU in jenen Bereichen erbringen
kann, die den BürgerInnen in ihrem täglichen
Leben am wichtigsten sind: Wachstum und Be-
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schäftigung, soziale Absicherung, Bildung, Si-
cherheit, Energie etc. (siehe Punkt 6).

Ratifiziert hatte den Verfassungsvertrag zu
Jahresbeginn knapp die Hälfte der Mitgliedstaa-
ten.4  Es zeichnete sich allerdings ab, dass es –
mangels Klärung der Situation in Frankreich und
den Niederlanden – über kurz oder lang zu ei-
ner Stagnation des Ratifikationsprozesses kom-
men würde. Während die „beati possidentes“
einer Ratifikationsurkunde am Verfassungstext
festhielten und den Ball im Lager der anderen
Staaten sahen, waren letztere nur mit äußerster
Mühe für eine Diskussion über die Thematik
zu gewinnen.

Dies gelang erst mit einer Außenminister-
Innentagung am 27./28. Mai 2006 in Kloster-
neuburg, nur zwei Wochen vor der Abschluss-
tagung des Europäischen Rates, bei der – ge-
mäß einer Erklärung der Staats- und Regierungs-
chefs vom Vorjahr – doch immerhin „der wei-
tere Fortgang des Ratifikationsprozesses verein-
bart werden“ sollte.5

Das Ergebnis dieser Tagung fand seinen
Niederschlag in einem „zweigleisigen Ansatz“
für die weitere Vorgangsweise,6  die in weiterer
Folge auch vom Europäischen Rat am 16. Juni
2006 bestätigt wurde.
– Einerseits wurde eine Reihe praktischer

Verbesserungsmaßnahmen bei bestehender
Vertragslage in Aussicht genommen – so-
wohl in institutionellen Fragen (Transparenz
der Ratsarbeit, Subsidiarität; siehe unten) als
auch in konkreten Politikbereichen. So wur-
de am Rande des Europäischen Rates eine
aus über 30 Einzelpunkten bestehende Lis-
te mit dem Titel „Europa der Projekte“ zir-
kuliert, die einen indikativen Überblick über
die wichtigsten Vorhaben für die Jahre
2006–2008 bot.

– Für das zweite Geleise – den Verfassungs-
prozess – einigte sich der Europäische Rat
auf einen Zeitplan, den Medienver-
treterInnen nicht unzutreffend als „Wild-
bachverbauung“ qualifizierten. Dabei wur-
de ein erster Kristallisationspunkt im ersten
Halbjahr 2007 unter deutschem Ratsvorsitz
angesiedelt, der eine Art Machbarkeits-
analyse vorlegen soll. Auf dieser Basis soll

der Europäische Rat das weitere Vorgehen
so planen, dass „die erforderlichen Schritte
spätestens im zweiten Halbjahr 2008 ge-
setzt“ werden.
Mit dieser Sequenz sollte einerseits sicher-

gestellt werden, dass notwendige institutionel-
le Vorkehrungen rechtzeitig getroffen werden:
2009 muss eine neue – gemäß Vertrag von Nizza
verkleinerte – Kommission eingesetzt werden.7
Sollte der Verfassungsvertrag nicht rechtzeitig
in Kraft treten, so müsste eine alternative Rege-
lung ausgehandelt werden, was – losgelöst von
allen anderen institutionellen Themen – nicht
leicht sein dürfte. Außerdem soll 2009 ein neues
Europäisches Parlament gewählt werden, des-
sen Amtsantritt vielfach mit dem Wunsch nach
einem Neubeginn verbunden wird. Andererseits
fällt das zweite Halbjahr 2008 in die nächste
französische Ratspräsidentschaft, an die sich
angesichts der Vorgeschichte viele Erwartungen
knüpfen.

Der Europäische Rat vereinbarte auch, dass
anlässlich des 50. Jahrestags der Unterzeichnung
der Römer Verträge am 25. März 2007 ein ers-
tes positives Signal gesetzt werden soll: In ei-
ner Erklärung „der politischen Führer der EU“
sollen „die europäischen Werte und Bestrebun-
gen dargelegt“ und das gemeinsame Bekennt-
nis dazu bestätigt werden.8  Dabei sollen die his-
torischen Verdienste des Integrationsprozesses
gewürdigt, ein zukunftsorientierter europäischer
Wertekanon formuliert und künftige Aufgaben-
felder mit europäischem Mehrwert definiert
werden. Bis zu einem gewissen Grad soll dafür
die Messina-Erklärung des Jahres 19559  Pate
stehen, bei der die Werte und Aufgaben der –
damals erst noch zu gründenden – Europäischen
Gemeinschaften vorgezeichnet worden waren.

Diese Programmierung lässt einige Frage
offen, die sich erst im Laufe der Zeit – nicht
zuletzt durch innenpolitische Entscheidungen in
mehreren Mitgliedstaaten – klären dürften. Den
zahlreichen, schon jetzt ventilierten Lösungs-
varianten ist gemeinsam, dass ohne politischen
Willen nichts, mit politischem Willen jedoch fast
alles machbar ist. Das politische Fazit, das sich
während des österreichischen Ratsvorsitzes ab-
zeichnete, lautet jedenfalls, dass eine überwie-
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gende Mehrheit der Mitgliedstaaten an der Sub-
stanz des Verfassungsvertrages festhalten möch-
te und dessen Filetierung („Rosinenpicken“)
ablehnt, dass es aber ohne ein Novum – wel-
cher Natur auch immer – kaum möglich sein
wird, den Verfassungsprozess zu Ende zu füh-
ren. Ratspräsident Schüssel hat dieses Fazit bei
seiner Abschlussberichterstattung vor dem Ple-
num des Europäischen Parlaments am 20. Juni
2006 klar zum Ausdruck gebracht.10

Viel Zeit und Energie wurde während des
ersten Halbjahres 2006 auch in eine Politik der
„kleinen institutionellen Schritte“ investiert. Sie
zeitigte eine Reihe konkreter Ergebnisse:
– Transparenz der Arbeiten des Rates: Der Rat

gab sich im Juni eine geänderte Geschäfts-
ordnung,11  deren wichtigste Neuerung die
Öffnung des Mitentscheidungsverfahrens
auf politischer Ebene ist. Damit zieht der Rat
auf der politischen Ebene mit dem Parlament
gleich und macht Informationen über seine
Rechtsetzungstätigkeit zu einer „Holschuld“
für VertreterInnen der Medien und der Öf-
fentlichkeit.

– Subsidiarität: Im Rahmen der Vertrauens-
arbeit gegenüber der Öffentlichkeit wurde
im April eine Subsidiaritätskonferenz mit
dem Titel „Europa fängt zu Hause an“12  an-
beraumt, bei der u. a. alle EU-Institutionen
höchstrangig vertreten waren. Das wichtigs-
te – später auch in die Schlussfolgerungen
des Europäischen Rates eingegangene – Er-
gebnis dieser Konferenz ist die Selbst-
verpflichtung der Kommission, Recht-
setzungsvorschläge direkt an die nationalen
Parlamente der Mitgliedsstaaten zu senden
und ihnen Gelegenheit zu einer Stellungnah-
me zu geben.13  Dies eröffnet die Aussicht
auf die Entwicklung einer „Subsidia-
ritätskultur“ und auf eine bessere Syn-
chronisierung der Debatten zwischen der
europäischen und der nationalen Ebene.

– Komitologie: Die Arbeiten an einer neuen
Komitologieregelung14  wurden vom Euro-
päischen Parlament mittels Blockade eini-
ger spezifischer Haushaltsansätze erzwun-
gen. Ergebnis der dadurch notwendig gewor-
denen Verhandlungen war die Einführung

einer neuen Variante des Komitologie-
verfahrens für sog. quasi-legislative Maß-
nahmen, die erstmals auch eine gleichbe-
rechtigte Beteiligung des Europäischen Par-
laments vorsieht.15

2. Die Erweiterung der Europäischen
Union

Vor allem im anglophonen Raum wird die
Erweiterungspolitik gern als die erfolgreichste
Politik der EU gelobt. Die Europäische Kom-
mission bestätigte ihrerseits in einem Bericht
zum 2. Jahrestag der Erweiterung 2004 eine –
statistisch nachweisbar – positive Bilanz.16

Nichtsdestoweniger wissen PolitikerInnen um
eine gewisse Beitrittsmüdigkeit der Öffentlich-
keit.17  Die jüngsten Verhandlungsmandate brin-
gen dieses Bewusstsein deutlich zum Aus-
druck.18

Während des ersten Halbjahres 2006 stan-
den im Rahmen der Erweiterungspolitik ver-
schiedene Gruppen von Staaten auf der Tages-
ordnung:

2.1. Post-Scriptum zur Erweiterung des
Jahres 2004

Die im Beitrittsvertrag des Jahres 2004 vor-
gesehenen Übergangsfristen sorgten in mehrfa-
cher Hinsicht für Handlungsbedarf gegenüber
den am 1. Mai 2004 beigetretenen Staaten.

Das erfreulichste Ergebnis dieser Nachbear-
beitung ist der gemäß Art. 122 EG-Vertrag ge-
troffene Beschluss des ECOFIN-Rates, Slowe-
nien als ersten neuen Mitgliedstaat in die Euro-
Zone aufzunehmen.19  Ein litauischer Antrag auf
Aufnahme in die Euro-Zone wurde wegen
Nichterfüllung des Inflationskriteriums abge-
lehnt. Der Rat wollte damit bewusst einen stren-
gen Präzedenzfall für weitere Beitritte zum
EURO-Raum schaffen.

Der – 2004 noch nicht erfolgte – vollständi-
ge Schengen-Beitritt der neuen Mitgliedstaaten
setzt neben der Erfüllung aller Bedingungen
durch diese die Inbetriebnahme des sog. Schen-
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gener Informationssystems (SIS II) voraus. Die-
se war seit dem 2004 unter niederländischem
Vorsitz beschlossenen „Haager Programm“ für
den Bereich Justiz- und Inneres für 2007 ge-
plant. Bei seiner Tagung im Juni 2006 hielt der
Europäische Rat an diesem Zieldatum fest.20

Dass dessen Einhaltung nicht leicht sein wür-
de, war freilich klar.21

Handlungsbedarf ergab sich auch aus den
Übergangsregelungen für die Freizügigkeit des
Personenverkehrs für die acht ehemals kommu-
nistischen Staaten.22  Bekanntlich hatten alle al-
ten Mitgliedstaaten – außer Großbritannien, Ir-
land und Schweden – die Möglichkeit einer
zweijährigen Ausnahmeregelung in Anspruch
genommen und mussten daher vor dem 1. Mai
2006 melden, ob sie diese verlängern wollten.
Es handelt sich dabei um nationale Entschei-
dungen, die der Kommission gegenüber jedoch
meldepflichtig sind. Österreich kündigte –
ebenso wie Deutschland, Italien, Luxemburg,
Belgien, Dänemark und die Niederlande – eine
Verlängerung an. Die Debatte über die Alten-
pflege in Österreich und die Zweckmäßigkeit
einer sektorspezifischen Einreiserlaubnis für
ArbeitnehmerInnen aus den neuen Mitgliedstaa-
ten sollte erst wenige Wochen danach beginnen.
Frankreich öffnete einige Branchen für Arbeit-
nehmerInnen aus den neuen Mitgliedstaaten.
Finnland, Portugal, Griechenland und Spanien
verzichteten per 1. Mai 2006 auf weitere Aus-
nahmeregelungen.

Das schwierigste Postskriptum zum Bei-
trittsvertrag 2004 betraf die Insel Zypern. Da
die Türkei die Republik Zypern bis dato nicht
anerkennt, weigerte sich letztere, einer für den
Nordteil der Insel vorgesehenen EU-Finanzhilfe
sowie einer Verordnung über den Direkthandel23

mit diesem zuzustimmen. Unter österrei-
chischem Vorsitz gelang es, die Finanzhilfe-
Verordnung24  zu deblockieren und 259 Mio.
EUR für den wirtschaftlichen Aufbau im Nor-
den zur Verfügung zu stellen.

Weiterhin ungelöst blieb jedoch die Frage
der türkischen Umsetzung des sog. Ankara-
Abkommens (d. h. der Zollunion zwischen der
EU und der Türkei) gegenüber Zypern. Auf eine
Erklärung der Türkei, wonach die Unterzeich-

nung des Protokolls keinen Schritt in Richtung
Anerkennung Zyperns darstellt, folgte eine Ge-
generklärung der EU, die eine Umsetzung der
türkischen Verpflichtungen auch gegenüber
Zypern einforderte und deren Überprüfung in
Aussicht stellte. Beide Erklärungen stehen bis
heute im Raum.

2.2. Bulgarien und Rumänien

Der Beitrittsvertrag für Bulgarien und Ru-
mänien sieht in seinem Art. 425  einen Beitritt
per 1. Januar 2007 vor, räumt jedoch die Mög-
lichkeit einer Verschiebung um ein Jahr ein, falls
die Beitrittsbedingungen nicht rechtzeitig erfüllt
sein sollten. In einem Monitoring-Bericht vom
16. Mai 2006 kündigte die Kommission an, ihre
Empfehlung zu dieser Frage auf Anfang Okto-
ber zu vertagen.26 . Sie bemängelte vor allem
unzureichende Justiz- und Verwaltungsrefor-
men, Korruption sowie Unzulänglichkeiten im
Agrar- und Veterinärbereich, insbesondere in
Gebarungsfragen. Im Einzelnen fiel der Bericht
zu Bulgarien merklich kritischer aus als jener
zu Rumänien.

Vor diesem Hintergrund war die späte Pha-
se der österreichischen Ratspräsidentschaft von
Bemühungen geprägt, die Reformen in Bulga-
rien und Rumänien weiter anzuspornen. Die
Kommission sollte die Ergebnisse dieser Bemü-
hungen letztlich in ihrem Monitoring-Bericht27

vom 26. Oktober 2006 würdigen. Damit war der
Weg für einen Beitritt Bulgariens und Rumä-
niens per 1 Januar 2007 frei – allerdings unter
Aktivierung der Schutzklauseln von Art. 36ff.28

2.3  Türkei und Kroatien

Die Verhandlungen mit diesem ungleichen
Länderpaar hatten bekanntlich nach einem di-
plomatischen Kraftakt am 3. Oktober 2005 be-
gonnen.29  In dem dabei festgelegten Verhand-
lungsrahmen wurden – vor allem auf die Tür-
kei gemünzt – deutlich detailliertere Verfahrens-
vorgaben als in früheren Erweiterungsrunden
formuliert. Die wesentliche Neuerung besteht
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darin, dass nicht nur für das Schließen neuer
Verhandlungskapitel, sondern schon für deren
Öffnung „Benchmarks“ vereinbart werden kön-
nen. Ferner wurde eine Reihe neuer Verhand-
lungskapitel vorgesehen, darunter jenes über das
Justizsystem und die Grundrechte. Der Ver-
handlungsrahmen für die Türkei definiert au-
ßerdem die Aufnahmefähigkeit der EU aus-
drücklich als Beitrittsbedingung.

Nach dem Auftakt des 3. Oktober 2005 hat-
ten die Verhandlungen mit der routinemäßig
ablaufenden Acquis-Prüfung durch die Kom-
mission begonnen. Erst im Juni gelang es – hin-
sichtlich der Türkei nicht ohne Schwierigkei-
ten – das erste, nicht allzu problematische Ka-
pitel „Wissenschaft und Forschung“ vorläufig
abzuschließen. Insgesamt kam es – nicht zuletzt
durch den unterschiedlich raschen Fortgang der
Acquis-Prüfungen – zu einer ersten Differen-
zierung zwischen Kroatien und der Türkei. Die-
se sollte sich im 2. Halbjahr verstärken, in dem
mit Kroatien, nicht aber mit der Türkei weitere
Verhandlungskapitel eröffnet wurden. Dass ein
möglicher Türkeibeitritt schwierige Fragen auf-
wirft, sollte von der Kommission in weiterer
Folge auch in ihrem am 8. November 2006 vor-
gelegten Fortschrittsbericht bestätigt werden.30

Die seit dem Europäischen Rat vom Dezem-
ber 2005 vorgesehene allgemeine Debatte über
Erweiterungsfragen wurde im 1. Halbjahr 2006
zwar begonnen – unter anderem bei den infor-
mellen AußenministerInnentreffen am 11. März
und am 28. Mai – aber naturgemäß nicht abge-
schlossen. Der Europäische Rat vom Juni
200631  forderte die Kommission auf, die Auf-
nahmefähigkeit der EU nicht nur in ihren
routinemäßigen Fortschrittsberichten, sondern
auch in einem spezifischen Bericht zu analysie-
ren.32  Der Begriff „Aufnahmefähigkeit“, der
von der Kommission im Herbst 2006 in „Inte-
grationsfähigkeit“ umbenannt werden sollte,
war 1993 vom Europäischen Rat in Kopenhagen
auf Initiative der Benelux-Staaten als zunächst
rein institutionell konzipiertes Kriterium einge-
führt worden. Im Zuge der laufenden Diskussi-
onen kristallisierte sich jedoch heraus, dass er
auch politische Aspekte umfasst, wie die Finan-
zen der Union, die künftige Gestaltung bestimm-

ter Politikbereiche (etwa die gemeinsame Agrar-
politik und die Personenfreizügigkeit), die Gren-
zen der Solidarität sowie – zumindest nach ge-
legentlich geäußerter Ansicht – die Akzeptanz
durch die öffentliche Meinung.33

2.4. Der Westliche Balkan

Der österreichische Ratsvorsitz nützte sei-
nen schmalen Gestaltungsspielraum im Bereich
der Außenpolitik für einen besonderen Fokus
auf die Staaten des westlichen Balkans. So fand
am Rande des traditionellen Gymnich-Treffens
der AußenministerInnen erstmals auch eine
Begegnung mit deren AmtskollegInnen aus den
Westbalkanstaaten statt. Weitere Tagungen mit
anderen FachministerInnen aus der Region soll-
ten folgen.

Wichtigstes Ergebnis war die in weiterer
Folge auch vom Europäischen Rat bestätigte
„Salzburger Erklärung“,34  deren Kernstück die
Bestätigung einer „europäischen Perspektive“
für die Balkanländer ist. Der EU ging es dabei
nicht nur um die Wahrung wirtschaftlicher
Chancen, sondern vor allem um die Stabilität in
ihrer Nachbarschaft. Im Hinblick darauf äußer-
te sie auch ihre Bereitschaft, Maßnahmen zur
Konkretisierung dieser Perspektive mitzutragen
– etwa durch das Projekt einer regionalen
Freihandelszone und durch Visa-Erleichterun-
gen.

Insgesamt ist jedoch der Tatsache Rechnung
zu tragen, dass sich jeder Staat der Region in
einer anderen Entwicklungsphase befindet.
Während des österreichischen Ratsvorsitzes
kam es in so gut wie allen Westbalkanstaaten
zu wichtigen Entwicklungen:
– Montenegro wurde nach einem von der EU

unterstützten Referendum in die Unabhän-
gigkeit entlassen und von der EU als neuer
Staat anerkannt.

– Die Verhandlungen über ein Stabilisierungs-
und Assoziationsabkommen mit Serbien, das
sich – nicht zuletzt aufgrund der Entwick-
lungen im Kosovo – in einer besonders
schwierigen Situation befand, wurden am 3.
Mai wegen mangelnder Zusammenarbeit mit
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dem Internationalen Strafgerichtshof für das
ehemalige Jugoslawien (ICTY) suspendiert.

– Die Gespräche über den Status des Kosovo
wurden im ersten Halbjahr 2006 eingelei-
tet. Obgleich nie geplant gewesen war, die-
se noch in der ersten Jahreshälfte zu Ende
zu führen, wurden bereits Vorbereitungs-
arbeiten für eine künftige EU-Polizei-Mis-
sion eingeleitet.

– Mit Albanien wurde am 12. Juni 2006 ein
Stabilisierungs- und Assoziationsabkommen
unterzeichnet.

– Dieses ist seinerseits das Vorbild für die noch
laufenden Verhandlungen mit Bosnien-Her-
zegowina, wo der Übergang von der inter-
nationalen Aufsicht durch den hohen Reprä-
sentanten der UNO zur vollständigen Eigen-
verantwortlichkeit geplant wurde.

3. Außenpolitik

Der österreichische Ratsvorsitz hatte sich
bemüht, seine Amtszeit minutiös vorzubereiten.
Dass derartige Vorbereitungen im Bereich der
Außenpolitik leicht durchkreuzt werden können,
ergibt sich aus der Natur der Sache. Doch das
Ausmaß des Feuerwerks außenpolitischer Kri-
sen, die ab Jänner 2006 in verschiedenen Regi-
onen einsetzten, übertraf alle Erwartungen.

Auf den russisch-ukrainischen Gasstreit und
die dadurch auch für manche EU-Staaten be-
dingten Versorgungsengpässe folgte nach we-
nigen Tagen die Krankheit des israelischen Pre-
mierministers Scharon, die überraschende Wahl
der Hamas in Palästina, die Krise um die Veröf-
fentlichung von Mohammed-Karikaturen in ei-
ner dänischen Zeitung inkl. der darauf folgen-
den anti-europäischen Gewaltakte in mehreren
moslemischen Staaten und – als schwierigste
politische Konsequenz – die deutlich verschärfte
Gangart des Iran bei der Entwicklung seines
Atomprogramms.

Diese und weitere Probleme führten vor
Augen, dass die EU in der globalisierten Welt
gefordert ist, eine echte gemeinsame EU-Außen-
und Sicherheitspolitik zu entwickeln. Vor die-
sem Hintergrund bemühte sich der öster-

reichische Ratsvorsitz prioritär um den Zusam-
menhalt der 25. Dass dies im Wesentlichen ge-
lang, war nach den Erfahrungen des Irakkriegs
ein Erfolgserlebnis der besonderen Art.

Neben den akuten Krisenherden hatte sich
die EU um die Weiterentwicklung ihrer Bezie-
hungen zu zahlreichen anderen Staaten und
Regionen zu kümmern. Nachstehend werden
nur die wichtigsten dieser Entwicklungen her-
ausgegriffen:

3.1. Nahost

Die Bildung einer palästinensischen Regie-
rung aus Mitgliedern der als Terrororganisation
gelisteten Hamas stellte die Union vor die dop-
pelte Herausforderung, diese neue Regierung
zur Akzeptanz der Grundprinzipien des Frie-
densprozesses zu bewegen, gleichzeitig aber
Israel von einseitigen Schritten abzuhalten. Im
Nahost-Quartett, dem zentralen um Fortschrit-
te im Nahostfriedensprozess bemühten Gremi-
um, das sich aus den USA, Russland, der UNO
und der EU zusammensetzt, konnten die EU-
VertreterInnen einen wesentlichen Beitrag zur
Formulierung der Politik gegenüber der neuen
palästinensischen Regierung leisten, die da lau-
tete: Verzicht auf Gewalt, Anerkennung des
Existenzrechtes Israels und der bestehenden in-
ternationalen Verpflichtungen.

Für die nach den Wahlen suspendierten
Hilfszahlungen an die palästinensische Bevöl-
kerung wurde eine Lösung gefunden, die den
direkten Kontakt mit der palästinensischen Re-
gierung vermied.

War im Nahostfriedensprozess das „Quar-
tett“ Sprachrohr der westlichen Bemühungen,
so trat die EU gegenüber dem Iran durch die
von ihr mandatierte EU-3 auf (Deutschland,
Frankreich, Großbritannien). Auch hier gelang
es ihr, Akzente zu setzen – sowohl im Sicher-
heitsrat als auch bei der Formulierung des Ver-
handlungsangebots, das dem Iran letztlich auch
namens der USA, Russlands und Chinas unter-
breitet wurde.

Die europäische Nachbarschaftspolitik für
den Mittelmeerraum wurde gezielt vorangetrie-

2007_02_5-tichy.p65 31.05.2007, 14:18173



174 Elisabeth Tichy-Fisslberger

ben, die Umsetzung der Aktionspläne mit Isra-
el, Jordanien, Marokko und Tunesien forciert.
Mit dem Libanon wurden Verhandlungen über
einen Aktionsplan aufgenommen. Jener mit
Ägypten wurde so gut wie finalisiert. Die euro-
mediterrane Partnerschaft diente u. a. als Fo-
rum für den interkulturellen Dialog im Zusam-
menhang mit der so genannten Karikaturenkrise.

3.2. Russland, Ukraine, Osteuropa

Es hätte nicht der Gaskrise vom Jänner be-
durft, um die strategische Bedeutung der Be-
ziehungen zwischen der EU und Russland zu
betonen, aber sie leistete einen Beitrag zur Ver-
stärkung dieses Bewusstseins. Höhepunkt der
Beziehungen zu Russland war das Gipfeltref-
fen am 25. Mai in Sotschi, bei dem u. a. eine
Bestandaufnahme über die Fortschritte bei der
Umsetzung der so genannten vier gemeinsamen
Räume durchgeführt wurde (es handelt sich um
1. den Raum der Wirtschaft, 2. den Raum der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, 3. den
Raum der äußeren Sicherheit, 4. den Raum für
Forschung, Bildung und Kultur). Im Zentrum
der Debatte stand jedoch die Diskussion zu
Energiefragen (siehe unten).

Das geltende Partnerschafts- und Koopera-
tionsabkommen zwischen der EU und Russland
läuft 2007 aus. Es war noch zwischen der EU-
12 und der Jelzin-Regierung ausgehandelt wor-
den und ist entsprechend aktualisierungs-
bedürftig. Man einigte sich darauf, das zu ver-
handelnde neue Abkommen auf Dauer anzule-
gen und inhaltlich von der Umsetzung der vier
Räume auszugehen. Solange erforderlich, soll
das geltende Abkommen verlängert werden, um
ein rechtliches Vakuum zu verhindern.

Die Beziehungen zur Ukraine waren – auch
über den Gasstreit hinausgehend – eine Heraus-
forderung für die EU. Die Aufmerksamkeit kon-
zentrierte sich auf die Umsetzung des Aktions-
plans im Rahmen der Nachbarschaftspolitik,
insbesondere auf den Bereich Justiz und Inne-
res.

Intensiviert wurden auch die Beziehungen
zu den Staaten des Südkaukasus (Armenien,

Aserbeidschan, Georgien). Die Verhandlungen
über Aktionspläne im Rahmen der europäischen
Nachbarschaftspolitik wurden fortgesetzt.

3.3. EFTA-Staaten

In den Beziehungen zu den EFTA-Staaten
ging es v. a. um die Folgen aus der Erweiterung
des Jahres 2004. Die schwierigste Verhandlung
bezog sich auf die Festlegung des Schweizer
Finanzbeitrags35  für die erweiterte Union, der
im Rahmen der so genannten Bilaterale II den
Weg für den Abschluss von drei weiteren sek-
toralen Abkommen über Mediaprogramme,
Statistik und die Umweltagentur frei machen
sollte. Das Verhandlungsergebnis sollte Ende
November 2006 durch ein Referendum in der
Schweiz bestätigt werden.

3.4. Transatlantische Beziehungen

Die USA und die EU sind für einander die
wichtigsten Handels- und Investitionspartner.
Zusammen sorgen sie für 57% des Welt-BNPs.
98% der Handelsbeziehungen verlaufen rei-
bungslos.36

Auf politischer Ebene gab es in den letzten
Jahren jedoch eine Reihe von Meinungsver-
schiedenheiten, bei denen die EU-Staaten nicht
immer am gleichen Strang zogen. Vor diesem
Hintergrund war für den österreichischen Rats-
vorsitz das wichtigste Ziel, einen Beitrag zur
Verbesserung der Beziehungen zu leisten. Beim
EU-USA-Gipfel am 21. Juni gelang es der EU
mit einer offensichtlich geglückten Mischung
aus Druck und Konzilianz, Einigung über eine
relativ konzise und zukunftsorientierte Gipfel-
erklärung37  zu den künftigen Schwerpunkten
der Zusammenarbeit zu erzielen: Förderung von
Frieden, Menschenrechten und Demokratie, das
gemeinsame Bekenntnis zur Doha-Runde (des-
sen Verwirklichung sich die USA in weiterer
Folge allerdings nicht allzu viel kosten ließen),
die Umsetzung eines umfangreichen wirtschaft-
lichen Arbeitsprogramms, die Wiederbelebung
des 2001 suspendierten Dialogs zum Klima-
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wechsel, die Stärkung der strategischen Zusam-
menarbeit im Energiebereich und bei anderen
globalen Herausforderungen.

3.5. Lateinamerika und Karibik

Die Beziehungen zu den Staaten Latein-
amerikas und der Karibik sorgten für das logis-
tisch aufwändigste Ereignis des österreichischen
Ratsvorsitzes: ein Gipfeltreffen vom 11.–13. Mai.
Es fand seinen Niederschlag in einem Schluss-
dokument,38  das eine breite Palette der wirt-
schaftlichen und politischen Zusammenarbeit in
teilweise durchaus konfliktträchtigen Bereichen
in Aussicht nimmt: Energie, Biodiversität,
Investitionsklima, Multilateralismus, soziale Ko-
häsion, Menschenrechte, Migration etc.

3.6. Afrika

Im Zentrum der Bemühungen stand die Um-
setzung der Afrikastrategie 2005, die neben dem
Menschenrechtsdialog, der Schaffung einer
Friedensfazilität und den Aktivitäten im Rah-
men der EG-AKP-Partnerschaft auch politisch
akute Fragen, wie Migration, umfasst. Die Ei-
nigung über die Dotierung des 10. Europäischen
Entwicklungsfonds für die Jahre 2008–2013 war
ein Kraftakt der besonderen Art. Dass dieser
nach wie vor nicht Teil des EU-Jahreshaushalts
ist, hat seine – nicht zuletzt durch die (Kolo-
nial)Geschichte geprägte – Logik.

3.7. Europäische Sicherheits- und
Verteidigungspolitik

Im Bereich der ESVP wurde mit der EUFOR
RD Congo eine neue militärische Operation lan-
ciert. Bestehende Operationen wurden verlän-
gert, die Mission der Afrikanischen Mission im
Sudan (AMIS II) unterstützt, die Arbeiten an
den zivilen und militärischen Planzielen fort-
gesetzt. Viel Energie investierte der öster-
reichische Ratsvorsitz in die Stärkung der EU-
Reaktionskapazitäten bei Notfällen und Krisen
(siehe auch Punkt 4).

4. Notfalls- und Krisenreaktion

Eine Reihe von Naturkatastrophen und Ter-
roranschlägen auf verschiedenen Kontinenten
hatte in den letzten Jahren das Bewusstsein ent-
stehen lassen, dass die EU Vorkehrungen für
mehrere ihrer Mitgliedstaaten betreffende
Konsularkrisen treffen sollte, zumal mit dem
Austausch von Informationen und der Ko-
ordinierung vorhandener Kapazitäten Synergie-
effekte und damit ein echter Mehrwert erzielt
werden können.

Der österreichische Ratsvorsitz hatte sich
schon früh auf dieses Thema vorbereitet. In sei-
nem Auftrag erarbeitete der ehemalige franzö-
sische Kommissar und Außenminister Michel
Barnier einen Bericht mit zwölf konkreten Vor-
schlägen zur Krisenreaktionsfähigkeit der EU,
die – wenn auch für manche Mitgliedstaaten zu
ambitioniert – wesentliche Anstöße für die
weitere Debatte lieferten und teilweise in die
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates
vom Juni eingingen.39

Parallel zu den Vorarbeiten Barniers sondier-
te auch der Rat Möglichkeiten einer besseren
Zusammenarbeit. Die wichtigsten Ergebnisse
dieser Bemühungen sind:
– die Errichtung eines Krisenstabs in Brüssel,

der die Zuständigkeiten zwischen den Mit-
gliedstaaten und den EU-Institutionen bzw.
Mechanismen regeln soll;

– eine verbesserte Verfügbarkeit der militäri-
schen Transportkapazitäten für Katastro-
phenfälle40  auf freiwilliger Basis, um Hel-
ferInnen und Hilfsgüter so rasch wie mög-
lich vor Ort bringen zu können;

– der Aufbau voridentifizierter Zivilschutz-
module für einen besser koordinierten Ein-
satz der Hilfsteams;

– Verhandlungen über ein Rechtsinstrument
für europäische Zivilschutzaktivitäten ein-
schließlich des zugehörigen Finanzinstru-
ments;

– eine Änderung der konsularischen Leitlini-
en,41  dank denen die bisher nicht zuständi-
gen Delegationen der Kommission in Dritt-
staaten im Fall von Krisensituationen um lo-
gistische und organisatorische Unterstützung
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ersucht werden können. Dies ist nicht zuletzt
deshalb von Bedeutung, weil die Kommis-
sion in so gut wie allen Staaten der Welt
vertreten ist, während kleinere Mitgliedstaa-
ten zumeist ein deutlich beschränkteres kon-
sularisches Netz unterhalten.
Alle diese Ergebnisse sind erst der Anfang

einer neuen Politik, deren weitere Entwicklung
zu den logischen Aufgaben im Rahmen des
Europas der BürgerInnen zählen sollte. Sie wer-
den in Zukunft weiter zu verfolgen sein, ehe sie
den BürgerInnen einen greifbaren Mehrwert
bringen. Es ist zu hoffen, dass der öster-
reichische Ratsvorsitz als Anstoß für diese Po-
litik in Erinnerung bleibt.

5. Energiepolitik

Wie schon öfters in der Geschichte der EU
erwies sich eine unerwartete Krise – der russisch-
ukrainische Gasstreit, der am 1. Januar ausbrach
– als nützlich für ein bislang vernachlässigtes
Thema. Das steigende Bewusstsein um die
Energieimportabhängigkeit und deren komplexe
Verknüpfung mit allgemein steigenden Energie-
preisen, dem Problem des Klimawandels und den
Auswirkungen auf die Weltwirtschaftslage hal-
fen über die Tatsache hinweg, dass die EU man-
gels Inkrafttretens des Verfassungsvertrags kei-
ne allgemeine Energiekompetenz besitzt.

Mit dem Thema befasst hatte man sich bisher
nur im Rahmen des Binnenmarktes für Strom
und Gas. Dabei hatte man den Schwerpunkt v.
a. auf die Liberalisierung der Netze, d. h. auf
den Wettbewerb, gelegt und – wenn überhaupt
– nur langsame Fortschritte erzielt. Erst unter
dem Eindruck steigender Öl- und Gaspreise war
die Energiepolitik beim informellen Gipfel in
Hampton Court im Oktober 2005 zu einem von
sechs Zukunftsthemen avanciert.

Der österreichische Ratsvorsitz betrachtete
es als seine Aufgabe, eine europäische Energie-
politik in die Wege zu leiten. Deren wesentli-
che Zielsetzungen definierte die Kommission in
einem Grünbuch: Erhöhung der Versorgungs-
sicherheit, Sicherstellung der Wettbewerbs-
fähigkeit der europäischen Volkswirtschaften,

Förderung der Umweltverträglichkeit. Gleich-
zeitig betonte sie die Souveränität der Mitglied-
staaten über ihre primären Energiequellen und
bei der Entscheidung über ihren Energiemix.

Auf dieser Basis einigte man sich beim
Frühjahrsgipfel auf einen Stufenplan für den
weiteren Weg in Richtung Energiepolitik.42  Die
bisher bis 2010 festgelegten Zielvorgaben, die
einen Anteil der erneuerbaren Energiequellen
von 12% und der Biokraftstoffe von 5,75% vor-
sahen, wurden bis zum Planungshorizont 2015
erweitert, die Zielvorstellungen auf 15% bzw.
8% erhöht.

Sehr ernst genommen wurden auch die ex-
ternen Aspekte der Energiepolitik. Die Kommis-
sion und Javier Solana definierten in einem ge-
meinsamen Papier43  strategische Orientierungen
und kurzfristige Prioritäten, die dann vom Eu-
ropäischen Rat44  weitgehend bestätigt wurden:
Abschluss der Energiecharta durch sämtliche
Vertragsparteien, Abschluss der Verhandlungen
zum Transitprotokoll der Energiecharta, Aus-
arbeitung von Elementen für ein Energieab-
kommen mit Russland, Einbeziehung von Nach-
barregionen in den Energiebinnenmarkt, Mobi-
lisierung der europäischen Nachbarschafts-
politik zur Förderung energiepolitischer Ziele,
Verstärkung des Energiedialogs, Unterstützung
von Infrastrukturprojekten zur Importdiversi-
fizierung und die Berücksichtigung der energie-
politischen Interessen im Rahmen der Handels-
politik.

Zusätzlich bemühte sich der österreichische
Ratsvorsitz um die Intensivierung energie-
politischer Gespräche mit den wichtigsten
Verhandlungspartnern: beim Gipfeltreffen mit
Russland (siehe oben) war die Energiepolitik ein
logischer Schwerpunkt, bei dem es angesichts
der ressourcenorientierten Politik Russlands und
eines gewissen Ungleichgewichts zwischen den
VerhandlungspartnerInnen jedoch kaum zu nen-
nenswerten Fortschritten kam. Doch wurde mit
diesen Gesprächen ein Prozess gestartet, den der
finnische Ratsvorsitz beim Gipfeltreffen der
Staats- und RegierungschefInnen in Lahti mit
dem russischen Präsidenten Putin am 20. Okto-
ber fortsetzen sollte und der mit Sicherheit auch
weiterhin auf der EU-Tagesordnung bleiben wird.
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6. Wachstum und Beschäftigung

Der Europäische Rat hatte sich im Jahr 2005
auf eine Reform der Lissabon-Strategie45  geei-
nigt, die eine Konzentration auf Zielvorstellun-
gen im Bereich Wachstum und Beschäftigung,
eine klarere Regelung der Verantwortlichkeiten
sowie effizientere Überprüfungsverfahren be-
wirken sollte. Die Aufgabe der österreichischen
Präsidentschaft bestand darin, einen erfolgrei-
chen Neustart auf dieser Grundlage sicherzu-
stellen.

Beim Frühjahrsgipfel am 25./26. März ge-
lang dies – nach äußerst schwierigen Verhand-
lungen – vor allem durch die Fixierung einer
Reihe zahlenmäßiger Verpflichtungen. Soweit
sinnvoll – und dies war ein Novum – wurden
auch individuell bemessene Selbstverpflich-
tungen der Mitgliedstaaten definiert, etwa im
Bereich der Forschungsausgaben, bei denen das
bisherige Ziel von 3% des BIP von manchen
Mitgliedstaaten über-, von andern jedoch un-
terschritten wird.

Im Forschungsbereich wurde ferner eine Er-
höhung der EIB-Darlehen vorgesehen (zusätz-
lich 15 Mrd. Euro für Forschung, Technologie
und KMU, weitere 25 Mrd. für den Ausbau der
Transeuropäischen Netze) sowie – dank neuer
Ko-Finanzierungsinstrumente – zusätzliches
Risikokapital für Klein- und Mittelbetriebe.

Grundsätzliche Einigung wurde über den
Vorschlag für ein Europäisches Technologie-
institut erzielt, mit dem die Lücke zwischen
Hochschulausbildung, Forschung und Innova-
tion/Wirtschaftsbereich geschlossen werden
soll. Die Kommission erhielt den Auftrag, ei-
nen konkreten Vorschlag für den informellen
Gipfel der Staats- und RegierungschefInnen in
Lahti (Finnland, Oktober 2006) auszuarbeiten.
Betont wurde auch die Bedeutung von Investi-
tionen in die allgemeine und berufliche Bildung
– etwa durch den Abbau von Hindernissen für
Partnerschaften zwischen dem öffentlichen Sek-
tor und der Privatwirtschaft.

Besondere Aufmerksamkeit widmete der
Frühjahrsgipfel dem UnternehmerInnen-
potenzial der rund 23 Mio. Klein- und Mittel-
betriebe in der EU, die für ca. 75 Mio. Arbeits-

plätze und 99% des Unternehmensbestands sor-
gen. Da sie unverhältnismäßig stark unter recht-
lich-administrativen Belastungen leiden, wur-
den spezifische Vereinfachungen in Aussicht
genommen – etwa bei der Gründung bzw. Füh-
rung von Unternehmen (Schaffung einer zen-
tralen Anlaufstelle, Beschränkung des durch-
schnittlichen Zeitaufwands für eine Unter-
nehmensgründung auf eine Woche bis Ende
2007, Senkung der Unternehmensgründungs-
kosten, Anhebung der Schwelle für die Anzei-
gepflicht bei staatlichen Beihilfen von 100.000
EUR auf 200.000 EUR etc.).

Laut Europäischem Rat sollen bis 2010 jähr-
lich mindestens 2 Millionen zusätzliche Arbeits-
plätze geschaffen werden. Impulse dafür sollen
u. a. durch Investitionen in Aus- und Weiterbil-
dung sowie zusätzliche Maßnahmen für ältere
ArbeitnehmerInnen, Geringqualifizierte und
NiedriglohnbezieherInnen gesetzt werden. Ju-
gendlichen Arbeitslosen soll ab 2010 binnen vier
Monaten eine Arbeits- oder Weiterbildungs-
möglichkeit angeboten werden. Verankert wer-
den soll in diesem Zusammenhang – nach dem
dänischen Modell – auch das Prinzip der
„Flexicurity“, d. h. eines Gleichgewichts zwi-
schen Flexibilität und Beschäftigungssicherheit.

Ein wichtiger Beitrag in diesem Zusammen-
hang wird der von der Kommission vorgeschla-
gene Europäische Fonds für die Anpassung an
die Globalisierung sein, der seit 1. Januar 2007
durch die Globalisierung arbeitslos gewordene
ArbeitnehmerInnen etwa durch Umschulungen
unterstützt.46

7. Binnenmarkt und
binnenmarktrelevante Rechtsetzung

Die Vollendung des Binnenmarkts steht seit
einigen Jahren nicht mehr im Zentrum der EU-
Aktivitäten. Das heißt allerdings nicht, dass alle
Lücken geschlossen wären. Das wichtigste und
gleichzeitig emotionsträchtigste Binnenmarkt-
dossier der letzten Jahre war zweifellos die Li-
beralisierung des Dienstleistungsverkehrs, der
Berechnungen zufolge für 70% der EU-Wert-
schöpfung und mehr als zwei Drittel der Arbeits-
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plätze sorgt. Die umstrittensten Aspekte der von
der Kommission vorgeschlagenen Richtlinie
betrafen das Herkunftslandprinzip und die Li-
beralisierung öffentlicher Dienstleistungen.

Ein erster Schritt zur „Wiederflottmachung“
der Debatte erfolgte im Februar durch einen im
Europäischen Parlament erzielten Kompro-
miss,47  der das Herkunftslandprinzip durch den
Begriff „Freier Dienstleistungsverkehr“ ersetz-
te. Für sensible Bereiche, wie öffentliche Sicher-
heit, Gesundheits- und Umweltschutz, sollten
demnach jedoch Ausnahmen formuliert werden,
um Befürchtungen eines Lohn- und Sozial-
dumpings entgegenzutreten.

Die weitere Behandlung dieses Kompro-
misspakets sollte zur schwierigsten Frage der
Frühjahrstagung des Europäischen Rates wer-
den. Erst nach langwierigen Diskussionen konn-
ten sich die Staats- und RegierungschefInnen
dazu durchringen, das vom Europäischen Par-
lament geschnürte Paket – angesichts der auf-
geheizten öffentlichen Stimmung in manchen
EU-Staaten – als das Optimum des Erreichba-
ren zu akzeptieren und der Kommission als
Grundlage für einen überarbeiteten Vorschlag
nahe zu legen. Auf dieser Basis kam es beim
Binnenmarktrat am 29. Mai zu einer politischen
Einigung. Letzter Baustein des Kompromiss-
pakets war die Festlegung, dass die oben er-
wähnten Ausnahmen von der Kommission über-
prüft werden. Das Europäische Parlament soll-
te diesen Kompromiss am 15. November in 2.
Lesung48  bestätigen.

Durch die EP-Wahlen und den Amtsantritt
der neuen Kommission im Jahr 2004 war bei
den Mitentscheidungsverfahren ein Rückstau
entstanden, den es schrittweise abzubauen galt.
Unter österreichischem Ratsvorsitz konnten
sämtliche vier auf der Tagesordnung stehende
Vermittlungsverfahren49  positiv erledigt wer-
den: die Verordnungen über fluorierte Gase und
über die Anwendung der Aarhus-Konvention
über Umweltinformationen auf die EU-Institu-
tionen sowie die Richtlinien über Klimaanlagen
in Autos (zur Verringerung der Emission klima-
schädlicher Gase) und über Batterien (mit ei-
nem de facto-Verbot für Quecksilber und Cad-
mium).

Von acht Dossiers in zweiter Lesung konn-
ten sechs erfolgreich abgeschlossen werden:50

die Leitlinien für Transeuropäische Netze im
Energiebereich, die Verordnungen über nähr-
wert- und gesundheitsbezogene Angaben von
Lebensmitteln bzw. die Kennzeichnung von
Vitaminen, Mineralstoffen und anderen Zusatz-
stoffen in Lebensmitteln (zur Unterbindung
wissenschaftlich nicht nachweisbarer Etiket-
tierungen), die Verordnung über Kinderarz-
neimittel (zur Förderung kinderspezifischer
Medikamente), die Vorschriften für Binnen-
schiffe und die Sicherheit der Zivilluftfahrt. Der
nachfolgende finnische Ratsvorsitz wurde mit
dieser Bilanz merklich entlastet.

Erfolge in der Verkehrspolitik waren der
Europäische Führerschein 51  (der 110 derzeit
bestehende Ausweismodelle ersetzen und den
Führerschein-Tourismus beenden soll), das
Inkrafttreten der Wegekostenrichtlinie (die die
Mautfestsetzung ökologisiert, die Quer-
finanzierung alternativer Verkehrsinfrastruk-
turen ermöglicht und einen vorläufigen End-
punkt unter jahrzehntelange österreichische
Transitverhandlungen setzt), die Unterzeich-
nung des Verkehrsprotokolls der Alpenkon-
vention durch die EG sowie – ein für Österreich
wichtiges Signal – der Spatenstich für den
Brennerbasistunnel am 30. Juni.

Aus dem Bereich der Landwirtschaft ist die
Zuckermarktreform erwähnenswert (zur Finan-
zierung der ländlichen Entwicklung siehe Punkt
8).

Ein Kompromiss konnte auch bei der Rege-
lung über reduzierte Mehrwertsteuersätze für
arbeitsintensive Dienstleistungen erzielt werden.
Ungelöst blieben jedoch die – durch unter-
schiedliche sozio-ökonomische Modellvor-
stellungen bedingten – Probleme bei der
Arbeitszeitrichtlinie, um die sich schon sechs
Ratspräsidentschaften intensiv, aber bis zum
heutigen Tag erfolglos bemüht hatten.

8. Finanzielle Vorausschau

Über die Eckpunkte für die finanzielle Vor-
ausschau der Jahre 2007–2013 hatte sich der
Europäische Rat schon im Dezember 2005 ge-
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einigt. Aufgabe des österreichischen Ratsvor-
sitzes war es somit, die Zustimmung des Euro-
päischen Parlaments zu diesem politischen
Kompromiss zu erlangen.

Da die derzeit geltende Finanzielle Voraus-
schau Ende 2006 ausläuft, war eine rasche Ei-
nigung mit dem EP Voraussetzung für einen
rechtzeitigen Start der neuen EG/EU-Program-
me ab Anfang 2007. Neben der Verabschiedung
einer interinstitutionellen Vereinbarung mit
Kommission und EP als Grundlage für den
neuen Eigenmittelbeschluss und Rahmen für die
nächsten sieben Haushaltsjahre war dafür auch
die Einigung auf über drei Dutzend spezifische
Rechtsakte zur Umsetzung in den verschiede-
nen Politikbereichen erforderlich.

Das Europäische Parlament plädierte ur-
sprünglich für deutlich höhere als die vom Eu-
ropäischen Rat vereinbarten Beträge. Nach ei-
ner Reihe schwieriger Trilog-Gespräche zwi-
schen Ratsvorsitz, Parlament und Kommission
konnte man sich am 4. April auf ein Kom-
promisspaket einigen, das die vom Europäischen
Rat im Dezember 2005 festgelegte Ausgaben-
obergrenze von 862 Milliarden Euro um ca. zwei
Milliarden innerhalb und weitere zwei Milliar-
den außerhalb des Finanzrahmens hinaufsetz-
te. Diese Beträge sollen – wie vom Europäischen
Parlament gewünscht – für zukunftsorientierte
Maßnahmen, wie Forschung, Bildung, Trans-
europäische Netze und die Förderung von Klein-
und Mittelbetrieben eingesetzt werden.

Die interinstitutionelle Vereinbarung wurde
am 17. Mai unterzeichnet.52  Bemerkenswert ist
u. a., dass die Ausgaben für die Agrarpolitik
erstmals nicht den höchst dotierten Budget-
posten stellen, sondern von der – im Gefolge
der Erweiterung völlig neu geordneten – Struk-
turpolitik übertroffen werden.

Auch ein Großteil der zugehörigen Finan-
zierungsprogramme konnte im 1. Halbjahr 2006
verabschiedet werden: für die Strukturfonds, die
ländliche Entwicklung, lebenslanges Lernen,
Kultur 2007, Media 2007 und das Programm
für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation.

Schwierig gestalteten sich die Verhandlun-
gen über die Finanzinstrumente für die Außen-
beziehungen. Das Problem lag weniger bei den

absoluten Zahlen, die mit ca. 6% einen relativ
kleinen Anteil am EU-Haushalt ausmachen, als
im Kommissionsvorschlag, die Vielzahl der
bisher bestehenden Rechtsakte auf eine Hand-
voll zu reduzieren. Das Parlament befürchtete
dabei einen Verlust an Mitspracherechten. Da
die geltenden Rechtsinstrumente mit Jahresen-
de 2006 auslaufen sollten, war auch hier Eile
geboten. Letztlich einigte man sich darauf, die
bisher bestehenden dreißig Rechtsinstrumente
durch folgende sieben zu ersetzen:
– das Vorbeitrittsinstrument für Beitritts-

kandidaten und potentielle Beitrittskandi-
daten (Balkan);

– das Nachbarschaftsinstrument für die 17
Länder der europäischen Nachbarschafts-
politik in Osteuropa und am südlichen Rand
des Mittelmeers;

– das Kooperationsinstrument für geographi-
sche und thematische Programme in Latein-
amerika, Asien und Südafrika (das höchst-
dotierte Außenfinanzinstrument);

– das Instrument zur Förderung von Demo-
kratie, Menschenrechten und Rechts-
staatlichkeit, das auf spezifischen Wunsch
des Europäischen Parlaments beschlossen
wurde;

– das Stabilitätsinstrument als Kriseninter-
ventions- und Katastrophenschutzinstru-
ment in Drittstaaten;

– ein Instrument für Maßnahmen zur Nuklear-
sicherheit und zum Strahlenschutz in Dritt-
staaten;

– das Instrument für makrofinanzielle Hilfe an
Industriestaaten, das numerisch kleinste der
Außenfinanzinstrumente.
Der Rechtsetzungsprozess schritt so zügig

voran, dass diese Rechtsinstrumente zu Jahres-
beginn 2007 in Kraft treten konnten.

Ein wichtiges Signal, das der steigenden in-
ternationalen Bedeutung der EU zumindest
teilweise Rechnung trägt, ist der erhebliche
Anstieg der Dotierung für die Gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik, d. h. für die so-
genannte 2. Säule der EU, von nur rund 62 Mill.
EUR im Jahr 2005 auf immerhin 159,2 Mill.
EUR für den Haushalt 2007. Damit macht sie
insgesamt jedoch nach wie vor nur einen Bruch-
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teil der für die Außenpolitik in allen 3 Säulen
vorgesehenen Gelder aus, die von 6,2 Mrd. EUR
im Jahr 2007 auf 8 Mrd. EUR im Jahr 2013 an-
steigen werden.

9. Raum der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts

Sicherheitsfragen stehen für EU-BürgerIn-
nen in zunehmendem Maße im Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit. Damit wächst auch der Ruf
nach europäischen Lösungen, auch wenn diese
nach dem geltenden institutionellen Regelwerk
deutlich schwieriger als im Bereich der „alten“
Gemeinschaftspolitiken zu erzielen sind. Der
Bereich Justiz und Inneres war auch im ersten
Halbjahr 2006 eine „Wachstumsbranche“. So
konnten in einer Reihe von Bereichen legislati-
ve Fortschritte verzeichnet werden. Gleichzei-
tig kam es zu einem deutlichen Anstieg
sicherheitsrelevanter Dialoge mit Drittstaaten.

Die wichtigsten zivilrechtlichen Fortschrit-
te betrafen die Annahme eines Rechtsakts über
das europäische Mahnverfahren53  (Vereinfa-
chung grenzüberschreitender Verfahren über
unbestrittene Geldforderungen), die politische
Einigung auf die Verordnung über das auf außer-
vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende
Recht („Rom II“), über das europäische
Bagatellverfahren bis zu einem Streitwert von
2000 EUR und über die europäische Beweisan-
ordnung, die auf dem Grundsatz der gegensei-
tigen Anerkennung beruht.

Zum Schengener Informationssystem II sie-
he unter Punkt 2. Parallel zu diesem wurde –
auf der Grundlage derselben Technologie – an
der Schaffung eines europäischen Visa-Infor-
mationssystems gearbeitet, das durch die Ein-
führung biometrischer Daten u. a. den Miss-
brauchsschutz bei Reisedokumenten verbessern
soll.

Ein besonderes Anliegen waren dem öster-
reichischen Ratsvorsitz die Vorbereitungs-
arbeiten für die Schaffung gemeinsamer Visa-
Antragsstellen. Diese wurden so weit vorange-
trieben, dass die Voraussetzungen für den Start
von Pilotprojekten gegeben sind.

Im Rahmen der Vorbereitung eines gemein-
samen EU-Asyl-Systems befasste sich der Rat
in erster Linie mit der Schaffung eines EU-
Informationssystems über die Situation in
Herkunftsländern und einem Konzept für die
logistische und finanzielle Unterstützung von
Mitgliedstaaten unter besonderem Immi-
grationsdruck. Um Hilfesuchenden möglichst
rasch und nahe ihrer Heimat Schutz anbieten
zu können, wurden in Zusammenarbeit mit dem
UNHCR Pilotprogramme in der Ukraine, Bela-
rus, Moldau und in Afrika vorbereitet. Ein neu
geschaffenes Informationssystem für Migrati-
on und internationalen Schutz soll einen Daten-
austausch über nationale Maßnahmen, Gesetze
und politische Zielsetzungen der Mitgliedsstaa-
ten ermöglichen.

Zu den größten Herausforderungen gehörte
die illegale Migration, zu der ein komplexes
Maßnahmenpaket verabschiedet wurde. Es um-
fasst – neben einer Reihe praktischer Maßnah-
men, wie der Einrichtung eines Netzes von EU-
VerbindungsbeamtInnen, der Ausarbeitung von
Risikoanalysen über die wichtigsten Migrations-
routen und der Koordinierung der Rückfüh-
rungspolitik – auch vier mit insgesamt 4 Mrd.
EUR dotierte Finanzinstrumente (Flüchtlings-,
Außengrenz-, Rückkehr- und Integrationsfonds).

Im Bereich des Strafrechts stand die Be-
kämpfung der organisierten Kriminalität und des
Terrorismus im Vordergrund. Unter anderem
einigte man sich auf Rechtsvorschriften für die
Beteiligung an einer kriminellen Organisation.
Schwierig gestalteten sich die Verhandlungen
über die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung,
die erst unter finnischem Ratsvorsitz finalisiert
werden sollte. Der Aktionsplan für Terrorismus-
bekämpfung wurde überarbeitet und um eine
Medienkommunikationsstrategie ergänzt. Er
beruht auf den vier Säulen „prevent, protect,
pursue, respond“.

Eine grundlegende Debatte wurde über die
Zukunft von EUROPOL als zentralem Instru-
ment der polizeilichen Zusammenarbeit gestar-
tet. Dazu wurde als Grundlage für künftige Ar-
beiten ein Optionenbericht54  ausgearbeitet.

In der Überlegung, dass zahlreiche Sicher-
heitsprobleme externe Ursachen haben, war im
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Dezember 2005 eine EU-Außenstrategie im
Bereich Justiz und Inneres angenommen wor-
den. Auf dieser Basis entwickelte sich im 1.
Halbjahr 2006 eine umfangreiche Dialog-
tätigkeit mit zahlreichen Staaten bzw. Staaten-
gruppen.

Eine vollständige Aufzählung würde den
Rahmen dieses Artikels sprengen. Erwähnt sei
daher nur die größte dieser Veranstaltungen: die
Konferenz am 4./5. Mai in Wien zum Thema
„Innere Sicherheit als Element in den Beziehun-
gen der EU mit ihren Nachbarn“, auf der neben
den EU-Ländern auch die Staaten der EU-Nach-
barschaftspolitik sowie Russland und die USA
vertreten waren. Die dabei unterzeichnete Wie-
ner Erklärung soll als Grundlage für Sicherheits-
partnerschaften zwischen der EU und benach-
barten Drittländern dienen. Mit der „Polizei-
kooperations-Konvention für Südosteu-
ropa“nahm sie erstmals konkrete Gestalt an. Au-
ßerdem wurden die Voraussetzungen für Ver-
handlungen über Rückübernahme- und Visa-
Erleichterungsabkommen insbesondere mit den
Westbalkanländern vorbereitet. Im Hinblick
darauf wurde die – für andere Drittstaaten
vorgesehene – Anhebung der Visagebühren bis
zum 1. Januar 2008 suspendiert.

Der Europäische Rat hatte schon 2003 be-
schlossen, in Wien eine Grundrechtsagentur ein-
zurichten, die den EU-Institutionen und Mit-
gliedstaaten Expertise zur grundrechtskon-
formen Vollziehung des EG/EU-Rechts zur Ver-
fügung stellen soll. Über deren Gründungs-
verordnung konnte im 1. Halbjahr 2006 weit-
gehend Einigung erzielt werden. Offen blieb v.
a. die Frage der Zuständigkeit für den Bereich
der polizeilichen und justiziellen Zusammenar-
beit in Strafsachen. Sie wurde letztlich unter fin-
nischem Vorsitz gelöst, sodass die Agentur ihre
Tätigkeit im Frühjahr 2007 in Wien aufnehmen
kann.55

Der umfangreiche Regelungsbedarf im Be-
reich Justiz und Inneres führte auch zu wieder-
holten Grundsatzdiskussionen über das Funkti-
onieren der EU in Ermangelung der – effi-
zienzorientierteren – Bestimmungen des
Verfassungsvertrags. Ergebnis dieser Debatte
war ein Passus in den Schlussfolgerungen des

Europäischen Rates vom Juni, wonach Verbes-
serungen „auf der Grundlage der bestehenden
Verträge“56  geprüft werden sollen. Indirekt war
dies ein Verweis auf die sog. Brückenklausel in
Art. 42 EU-V. Die Debatte darüber sollte sich
auch im 2. Halbjahr 2006 schwierig gestalten.

10. Nachhaltigkeitsstrategie

Die im Jahr 2001 beschlossene Strategie für
nachhaltige Entwicklung wurde plangemäß ak-
tualisiert. Die erneuerte Strategie57  definiert nun
sieben zentrale Herausforderungen: Klima-
änderung und saubere Energie, Verkehr, Kon-
sum und Produktion, Erhaltung und Bewirt-
schaftung der natürlichen Ressourcen, Gesund-
heit, soziale Eingliederung, Demographie und
Migration sowie globale Herausforderungen in
Bezug auf Armut und nachhaltige Entwicklung.
Diesen Herausforderungen werden operative
Ziele und Schlüsselaktionen zugeordnet.

Neu ist auch ein Monitoring-Mechanismus:
die Kommission soll alle zwei Jahre einen
Fortschrittsbericht über die Durchführung der
Strategie vorlegen und dabei auch künftige Pri-
oritäten und Maßnahmen definieren. Die Ergeb-
nisse sollen letztlich in die Wachstums- und
Beschäftigungsstrategie einfließen, die im Früh-
jahr 2008 in ihren zweiten (dreijährigen) Zy-
klus startet. Damit wurden wesentliche Fort-
schritte bei einem Thema erzielt, das sich in
zunehmendem Maße zu einem der großen Zu-
kunftsthemen nicht nur der EU, sondern der
gesamten westlichen Welt entwickelt.

11. Nachsatz

Das 1. Halbjahr 2006 war für die EU keine
Zeit der Trendwenden oder „Jahrhundert-
entscheidungen“, sondern der soliden Routine-
arbeit. Eine erste Bilanz legt den Schluss nahe,
dass die EU die Zeit intern nutzen konnte, um
den Weg aus einer – durch die Verfassungskrise,
das Tauziehen über die Finanzen und eine nicht
immer erfreuliche Wirtschaftsentwicklung be-
dingten – schlechten Stimmung herauszufinden.
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Dagegen weist ein Kassasturz über die exter-
nen Herausforderungen im Sommer 2006 eher
mehr Krisenherde auf als zu Jahresbeginn.

Vor diesem Hintergrund ist es unter öster-
reichischem Ratsvorsitz gelungen, den einen
oder anderen Wegweiser für künftige gemein-
same Lösungen zu errichten, der nun weiter
verfolgt werden sollte: in der Wirtschafts- und
Beschäftigungspolitik, in Sicherheitsfragen, in
der Nachhaltigkeitspolitik und in Energiefragen,
bei denen sich der österreichische Vorsitz – wie
im Übrigen beim konsularischen Krisenmanage-
ment – besonders bemüht hat, neue Akzente zu
setzen. Eine der größten Herausforderungen
wird freilich bis auf weiteres die Konsolidie-
rung der EU als internationaler Akteur bleiben.
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